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Daher unsere Bitte: 
Leinen Sie Ihren 
Hund an und 
entfernen Sie 
den Hundekot!

Nicht vergessen:

Hier wächst
DEIN ESSEN!

Vielen Dank für Ihr Verständnis, die Landwirtschaftskammer NÖ

P.S.: Im Rahmen des Feldschutzgesetzes  (Paragraph 2 Feldfrevel) ist für die Verschmutzung von Feldern  
ein Strafmaß bis zu 1.500 Euro vorgesehen. Wir wollen aber auf die Bewusstseinsbildung setzen, das  
Verhängen von Strafen kann nur der letzte Schritt sein.
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